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GRUPPENWETTKAMPF 300 M 
 

Reglement Bezirksausscheidung 2013 
 
1. Grundlage   Grundlage bilden das Reglement des SSV 300 m.  
 

2. Ort und Datum  Feld A  Stand 300 m Tafers  Samstag, 11. Mai 2013  
 Feld D  Stand 300 m Wünnewil  Samstag, 11. Mai 2013  
 

3. Beteiligung   Feld A 10 Gruppen / Feld D 33 Gruppen  
 

4. Schiesszeiten   Für Kategorien  
A)   2 Std. 05 Min (3 + 20 Schuss) 
Feld A 13.30 – 15.35 Uhr (1 Scheibe pro Gruppe) 
Final mit 5 Gruppen 15.45 – 17.00 Uhr ( 2 Scheiben pro Gruppe) 
 
Auslosung und 13.10 Uhr  
Munitionsabgabe 
 

D)  1 Std. 20 Min =  1 Durchgang 
Feld D  Rang 1-11  13.00 – 14.20 Uhr (1 Scheibe pro Gruppe)  
 Rang 12 - 22 10-25 – 11.45 Uhr (1 Scheibe pro Gruppe)  
 Rang 23 – 33  09.00 – 10.20 Uhr (1 Scheibe pro Gruppe)  
 Final mit 11 Gruppen  14.40 – 16.00 Uhr (1 Scheibe pro Gruppe)  
 

Auslosung und Rang 1-11  12.40 Uhr  
Munitionsabgabe Rang 12 - 22 10.05 Uhr  
 Rang 23 – 33 08.40 Uhr  
5. Programm  
Feld A  A10 20 Schuss Einzelfeuer  
Feld D  A10 10 Schuss Einzelfeuer; 5 Schuss Schnellfeuer ohne Zeitlimite  
 

Feld A:  Es wird eine Runde geschossen. Diese zählt als Qualifikation für den Kantonalfinal.  
 Die 5 besten Gruppen Feld A schiessen dann einen Final um den Bezirksmeister.  
 

Feld D:  Es wird eine Runde geschossen. Diese zählt als Qualifikation für den Kantonalfinal. 
 Die 11 besten Gruppen Feld D schiessen dann einen Final um den Bezirksmeister.  
 

 Das Resultat im Final um den Bezirksmeister beginnt wieder bei null.  
 Bei Punktegleichheit entscheiden die höheren Einzelresultate.  
 

Probeschüsse:  Für alle Kategorien 3 Schuss, welche auf dem Standblatt aufzuführen sind.  
 

6. Kontrolle   Während dem Schiessen dürfen sich keine Betreuer auf dem Schiessläger  
 neben dem Schützen aufhalten.  
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GRUPPENWETTKAMPF 300 M 
 

Reglement Bezirksausscheidung 2013 Fortsetzung 
 
7. Kosten  Feld A  Ausscheidungsrunde  110.- 
 Feld A Ausscheidungsrunde und Finalrunde  150.- 
 Feld D Ausscheidungsrunde  100.- 
 Feld D Ausscheidungsrunde und Finalrunde 130.- 
 pro Gruppe; wird den betreffenden Gesellschaften in Rechnung gestellt.  
 

8. Munition  Die Munition MUSS bei der Auslosung bezogen werden. 
 Es darf nur die abgegebene Ordonnanzmunition verschossen werden.  
 

9. Auszeichnungen   Gold – Silber – Bronze in jeder Kategorie. Um den Senslermeister konkurrieren nur  
 komplett anwesende Gruppen. Resultate vom Vorschiessen zählen nicht für die  
 Meisterschaft, jedoch für die Qualifikation für den Kantonalfinal.  
 

10. Vorschiessen   Vorschiessen können nur Schützen, welche ein Aufgebot der Nationalmannschaft  
 erhalten. Die ganze Gruppe muss geschlossen im Stand des Finalortes antreten.  
 Geschossen wird an einem offiziellen Training.  
 

11. Scheibendefekt   Bei einem Ausfall oder Defekt einer Scheibe ist dies sofort dem Verantwortlichen zu  
 melden. Kommt es zu einem Wechsel der Scheibe kann nur der betroffene Schütze  
 Sein Programm wiederholen. Ein fertig geschossenes Programm wird gezählt.  
 Ist keine Reservescheibe vorhanden, schiessen die verbleibenden Schützen nach  
 Beendigung des Durchgangs geschlossen auf den zugewiesenen Scheiben.  
 

12. Reklamationen   Reklamationen betreffend der Schiessanlage müssen 10 Minuten nach Schluss des  
 Schiessens dem Bezirkschef gemeldet werden.  
 

13. Beschwerden   Beschwerden müssen innert 24 Stunden schriftlich beim Präsidenten SVS eingereicht 
werden. Der Präsident des SVS entscheidet nach Anhörung des Schützenmeisters 
und der beschwerenden Gruppe oder Sektion. Der Entscheid wird unter 
Schützenkameraden akzeptiert.  

 

14. Spezielles   Verstösse gegen das Reglement und die Bestimmungen des SSV bewirken eine 
sofortige Disqualifikation der Gruppen.  

 

 Reglement genehmigt an der Präsidialkonferenz vom 23. April St. Ursen 
 
 

Schiesssport Verband des Sensebezirks 
 
 Der Präsident  Chef Gruppenwettkampf 300 M  
 

 Binz Otto  Wälchli Martin  


